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besondere Commigion niedergcftzt, welcher eine umstand-

liehe Instruktion wie das Vermögen eines jeden aus-

findig gemacht und geschäzc werden solle, zugestellt wurde.

Statt diese Instruction und den ihr zum Grunde lie.

gcnden Maaßstad zu befolgen, gieng die Commißivn,

wie es scheint von andern Grundsätzen aus und enl-

warf, in Verbindung mit der Mumzipalität, ein ganz

neues, jedoch bloß provisorisches, Anlagensystem, das

der Generalversammlung vorgelegt und von ihr durch

Mehrheit der Stimmen genehmiget wurde.

Dieses Benehmen der Gemeindscommißion und Mm
Uizivalität veranlaßte 19 Bürger der Gemeinde Thundorf,
sich bey der Vcrwaltungskammer des Cantons Thurgau

zu beschwere», welche aber, in Erwägung sowohl der

Billigkeit des neuen Anlagensysrems, als aber der dnrch

die Mehrheit der Generalversammlung beschchencn Ge-

nchinigung desselben, die Pennten unterm 26. Horn,

igol, bls eine endliche, auf eine Vermögensschatzung

sich gründende Repartition werde veranstaltet werden

können, ab- und zur Bezahlung nach dem neuen Plan
auf Abrechnung hin anwies.

Iezt treten die nemlichcn 19 Bürger mit einer Pe.
titwn auf, welche an den gesetzgebenden und Vollz. Rath
zugleich gerichtet ist, beschweren sich über die Abweichung

von den frühern Beschlüssen der Generalversammlung,
über Undilligkeit des neuen Anlagsystemâ, das bloß die

Reichen begünstige und hingegen auf den Mittelmann
und den Armen drucke, und über Intrigeu, die zu

desselben Durchsetzung seyen gespielt worden; sie schlief,
sen endlich aufBeybehaltung der erstern Gemeindsschlüsse
und Aufhebung des Beschlusses der Venv. Kaminer.

Wenn die Munizipalitätscommißion, welcher Sie,
B. G. < die Untersuchung dieses Geschäfts aufgetragen,
glaubte, dasselbe gehöre vor das Forum der Gefttzge-
bung, so würde sie vor allem aus auf Mittheilung der

Petition an die Gemeinde Thundorf und auf Einholung
anfälliger Berichte von der Vcrwàngskammer antra.
gen; allein da dieser Gegenstand eine Administrations,
fache ausmacht, und der Vollz. Rath die oberste^Be»
Horde ist, welcher die Untersuchung über alle als gefttz-
widrig angezeigten Verfügungen untergeordneter Admi-
yistcatiouscollegien zukommt, anncbens die Petition selbst

an den Vollz. Rath milgerichtct ist, und wahrscheinlich
e,5 nur, etwas undeutliche Begriffe über die Verhältnisse
der gesetzgebenden Gewalt zu der höchste» Vollziehungs.
behörde sich gründende Zweifel waren, die veranlaßten,
dgß die Petition auch an die Gesetzgebung gerichtet,
und an sie übersendl wurde so geht der> Wtrag euem

CommrZion auf einfache Verwcisimg dieses Geschäfts,

an die Vollziehung. (Die Forts folgt.).

Ministerium des Innern.
Verzeichuiß derjenige» Lieferungen, welche

von Helvetic» an die fränkische Bündtmr-
Armee und an andere kantonirende oder
durchziehende Corps vom i. Irnktidor 8.
bis zum Ventvse9. (vom August 1

vis zum Merz 1801) gemacht wordeu sind:
Monat Lieferung für Preis der Liefer. Totals,!!»?.

franz. Franken, fr. Frank.
Fructidor 7000 M. Infant. ; 16,2;0

izooM.Cavàrie. 180,600
Militair-Spitäler 25,500
Fuhrwesen 166,800

687,150
Vendeminire r5,000 M. Infant. 589,500

Brumaire

Frimaire

Nivose

Pluviôse

Ventôse

z 000 M. Cavallerie z > 9,200
Militair-Spitäler 45/VOO
Fuhrwesen 288 25s

10,000 M. Infant. z 9 z,00»
2500 M Cavall. 266,000
Milit. Spitäler ZS,000
Fuhrwesen 2 19,5 00

6000 M. Infant. -Z5,8os
1500 M. Cavallerie 159,600
Milit. Spit, x 20,000
Fuhrwesen 1; r,8oo

zooo M. Infant. 117,900
looo M. Cavall. 106,400
Milit. Spit. I2/Q00
Fuhrwesen 75^000

zooo M. Infant. 117,900
zoo M. Cavall. z r, y 00
Milit. Spit. 7,5oo
Fuhrwesen 5 y, 000

zooo M. Infant. 117,900
zoo M. Cavall. Z,,9oo
Milit. Epit. 7,500-
Fuhrwesen 50,000

1,241,95»

9io,z0d'

547,200-

Z11,ZV0'

207, zoo'

207 zoo'

Totalsumme».. 4,1»«,700'
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